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1. Allgemeines 

Der 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 wurde durch die Gemeindevertretung am 27.10.2020 be-
schlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 04.12.2020 erteilt. 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von   
261.000 € aus. Per 31.08.2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 98.293,29 EUR ausgewiesen. 

Die liquiden Mittel betragen per 31.08.2021 63.794 €. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenk-
redite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 400.000 €.  

 

1.1.  Einwohnerentwicklung 
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1.2.   Inves onskredite 

 

 

1.3.  Hebesätze der Realsteuern 

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A  350 v.H. 
Grundsteuer B  400 v.H. 
Gewerbesteuer  400 v.H. 
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1.4.  Inves onen 
 

Investitionen 2020 (in €) Plan 31.08.2021
FFW Brunnen -5.000,00 € 0,00 €  
 

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres: 

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertra-
gungen gebildet: 

Projekt / Maßnahme Differenz

Plan Auszahlungen

13-2020-008 PA-Ausrüstung 
Feuerwehr

11.000,00 9.881,81 1.118,19

13-2020-009 Schlauchboot 
Feuerwehr

5.500,00 0,00 5.500,00

13-2020-010 Ölsperre 
Feuerwehr

4.000,00 0,00 4.000,00

10.618,19

Ermächtigungsübertragung
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2. Ergebnisrechnung 

 

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2019 beläuft sich auf -669.671,99 EUR. Das vorläufige Jahresergebnis 2020 beträgt -28.262,21 EUR.  
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2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten 
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2.2. Ergebnisrechnung Aufwandsarten 
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3.  Finanzrechnung 
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3.1.  Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 400.000 € genehmigt. Per 
31.08.2021 weist die Gemeinde Liquide Mittel in Höhe von 63.794 € aus. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwi-
ckelt: 
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4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen 

 

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Doppelhaushalt 
2020/2021 am durch die Gemeindevertretung am 19.05.2020 beschlossen.  

 

2020 – 001 Überprüfung und Anpassung der Satzungen für Gemeindesaal und Multiples Haus 

Eine Überprüfung mittels Kalkulation steht noch aus. 

 

2020 – 002 Überprüfung von berechtigenden Verträgen 

Die Verträge werden im Rahmen der Aufarbeitung und Vorbereitung für die Regelungen nach § 2 b 
UStG einer Prüfung unterzogen. 
Hierzu wird zur Unterstützung ein Vertragsmanagementsystem implementiert. 
Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahme können aktuell noch nicht beziffert werden. 
 

2020 -  003 Schaffung zusätzlicher Liegeplätze und Anpassung der Hafengebührensatzung 

Die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2020 abgeschlossen  
Die am 27.10.2020 beschlossene Hafengebührensatzung wurde durch die untere Rechtsaufsichts-
behörde nicht genehmigt. 
Derzeit erfolgt eine Überarbeitung der Satzung. 
 
2020 – 004 Anpassung der Gebührenordnung für den Caravan- und Wohnmobilstellplatz auf 
15,00 € je Stellplatz 

Die Gebührenordnung wurde durch die Gemeindevertretung am 05.12.2019 beschlossen. 

 

 

2020 – 005 Erhöhung Grundsteuer A auf 350 v.H. ab Haushaltsjahr 2020 

Die Anpassung der Realsteuerhebesätze erfolgte zum 01.01.2020. 
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2020 – 006 Überprüfung der Zweitwohnsitzsteuersatzung 

Die Berechnungsgrundlagen für die Erhebung der Zweitwohnsitzsteuer wurden überprüft. 
Für die Gemeinde Altwarp beträgt der Hebesatz aktuell 10% auf die ortsübliche jährliche Nettokalt-
miete ( 4,50€/m²). 
Der durchschnittliche Hebesatz im Amt „ Am Stettiner Haff“ beträgt 10%. 
Bsp: 30 m² x 4,50 €/m² x 12 Monate = 1.620 €  
Davon. 10%  = 162 € Zweitwohnsitzsteuer jährlich. 

 

Negative Abweichungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept als auch andere Entwicklungen, die 
zu einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen, liegen nicht vor. Die jährliche Fort-
schreibung bedarf somit keiner Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. 

Bei negativen Abweichungen vom Konzept bzw. anderen Entwicklungen der Gemeindefinanzen, die 
zur Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen und das Konsolidierungsziel ohne neue 
Maßnahmen nicht erreichbar ist, ist die jährliche Fortschreibung durch die Gemeindevertretung zu 
beschließen. Negative Abweichungen liegen nicht vor.  

 

5. Handlungsempfehlung 

 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes liegen nicht vor.  
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